
fl- 1..5"'-1 der Beilagen zu den ct~nographtschen Protokollen de!) Nationalrate9 

XII. Gesetzgebungsperiode 

Pi~Sat 14. Jan. 1971 

A n fra g e 

der Abgeordneten SORONICS /!c-f..;-,·,t- ~,.~/; J'- ,1ji,..~. (.-;c:.,~ .. ,ct.~_'1 
und 'Genossen b't #-f-.. _.:. ... ~~. I tJ I' LI.:' /h" ~ r 
an den Bundeskanzler 
betreffend Bestellung des provisorischen Landesamtsdirektors 
der burgenländischen Landesregierung 

Landeshauptmann Kery hat den Regierungerat Dr. Reinhold 

GSCHli'JANDTNER provisorisch zum Landesamtsdirektor der burgen­

ländischen Landesregierung bestellt. Dr.Gschwandtner ist erst 

seit 1964 im Landesdienst und seit zwei Jahren Leiter der 

Finanzabteilung. Er dürfte daher nicht über die nötigen ver-

wal tungs'technischün Erfahrungen verfügen. 1'.us diesen Gründen 

verweigerte die öVP ihre zustimmung zur BEEl:ellung Dr. GschwandtnerE 

zum Landesarntsdirektor. 

Artikel 49 der Landesverfassung normiert, daß die Leitung des 

inneren Dienstes des 'Amtes der Landesregierung dem Landesamts­

direktor obliegt. Dieser wird von der Lande~~~g~~~ung, einem/ I 
" .' ................ :_-... _-_. 'J 

kollegialen Organ, das Beschlüsse einstimmig zu fassen hat ,=~ ~ 
.' -- -- •. - -"-~'- ----_ ... -.- - . ---

mit Zut.immung der Bundesregierung bes'tell t. In Verhinderung 

des Landesamtsdirektors ko~nen dessen Aufgaben einem in der 

gleichen Weise wie der Landesamtsdirektor zu bestellenden 

Beamten zu. Die Vorgangsweise von Landeshauptmann Kery hat so­

mit in mehrfacher Weise das Gesetz verletzt~ 

a) Da· ein Fall der, wenn auch dauernden, Verhinderung des 

Landesamtsdirektors durch die Vakanz dieses Postens ent­

steht, hat der Stellvertreter an die Stelle des eigent~ 

lichen An1tsinhabers zu treten. Analoge Beispiele sind in 

der Bundesverfassung (Bundeskanzler, Landeshauptmann, 

Präsident des Nationalrates, des Landtages, des Rechnungs­

hofes etc.) anzuführen: 

380/J XII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



Da ein auf verfassungsmäßige Weise bestellter Landesamts­

direktorstellvertreter vorhanden ist, wäre dieser somit 

mit der Führung der Obliegenheiten des Laridesamtsdirektors 

zu betrauen.gewesen. 

b) Sowohl der Landesamtsdirektor als auch dessen Stellvertreter 

sind durch die Landesregierung zu bestellen. Gemäß § 8 l\bs. 5 

lit.a des ÜG 1920 Artikel 49 Abs. 2 der Landesverfassung und 

§ 2 Abs. 1 Zl. 6 der GO der Landesregierung obliegt die' Be­

stellung eines Laridesamtsdirektors der kollegialen Besc~luß­

fassung der Landesregierung. Die Vorgangsweise des Landes­

hauptmannes,durch eine im Gesetz nicht vorgesehene "provi­

sorische" Betrauung die unbestrittene Zuständigkeit der 

Landesregierung zur Bestellung eines Landesamtsdirektors zu 

umgehen,. ist daher unzulässig und gesetzwidrig. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher die 

A n fra g e 

I} Aus welchen Gründen hat die Bundesregierung ihre Zustimmung 

einer offenkundig gesetzwidrigen Personalmaßnahrne des burgen­

ländischen Landeshauptmanns gegeben? 

2) Wurde zu dem vorliegenden Fall ein Gutachten des Verfassungs­

dienstes eingeholt? 

3) Wenn nein, sind ae bereit, ein solches Gutachten zur Prüfung 

der rechtlichen Zulässigkeit dieses Falles durch den Verfassungs 

dienst ausarbeiten zu lassen? 

4) Sind Sie bereit, in jedem Fall dieses Gutachten dem nohen Haus 

zuzuleiten? 
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